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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.03.1986

Norm

GewO 1859 §82 litf

Rechtssatz

Die Ablehnung einer Anordnung, deren Befolgung durch den Arbeitnehmer zu einer Schädigung seiner Gesundheit

oder Gefährdung seiner körperlichen Sicherheit führen würde ist nicht p7ichtwidrig. Auch die (teilweise) Abdeckung

bestehender Risken durch Versicherungen verp7ichtet den Arbeitnehmer nicht, die Gefährdung seiner körperlichen

Sicherheit und allfällige Verletzungen und andere Unfallsfolgen durch die Befolgung einer Anordnung auf sich zu

nehmen.
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